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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem die Exekutionsordnung, das 
Gerichtsgebührengesetz, das Gerichtliche Einbringungsgesetz und 
das Vollzugsgebührengesetz geändert werden 
(Exekutionsordnungs-Novelle 2016); 
Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Bundesvertretung Justiz in der GÖD stimmt den beabsichtigten Änderungen in 
der EO, dem Gerichtsgebührengesetz, dem gerichtlichen Einbringungsgesetz und 
dem Vollzugsgebührengesetz zu. 

Es wird angeregt, den § 25 Abs. 3 EO wie folgt abzuändern: 
Die erste Vollzugshandlung muss nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des 
Vollzugsauftrages, sondern erst 6 Wochen nach Erhalt des Vollzugsauftrages 
erfolgen. 

Beg r ü n dun g: 

I" 

Die in § 249 Abs. 3 normierten Vollzugshandlungen frühestens nach 14 Tagen 
bringen 
mit sich, dass Gerichtsvollzieher/innen nur mehr ein Zeitraum von 14 Tagen für den 
Erstvollzug bleibt, der mit Rücksicht auf die Vielzahl von Vollzugsaufträgen zu kurz 
bemessen ist. 
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